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Mediation

Was ist Mediation 
und wie läuft sie ab?

Das Wort Mediation hat lateinische Wurzeln (medius/medium/mediatio) 
und bedeutet „Vermitteln“. Als ein modernes Verfahren der Konfliktlösung 
zwischen zwei oder mehreren Parteien verfolgt die Mediation ein klares 
Ziel. Sie versucht mit beiden Parteien auf freiwilliger und vertrauensvoller 
Basis gemeinsam eine Lösung ihres Problems zu finden. Freiwilligkeit der 
Teilnahme heißt in der Mediation auch, dass sie jederzeit von den Parteien 
auf eigenen Wunsch hin begonnen, aber auch beendet werden kann. 

Die Mediation geht davon aus, dass die Konfliktparteien, auch Median-
ten genannt, unter professioneller Hilfe eigenverantwortlich konstruktive  
Lösungen für ihren Konflikt finden können. Dazu müssen sie erst einmal 
wieder miteinander reden lernen und einander verstehen können. Media-
tion hat daher sehr viel mit Kommunikation, mit Zuhören und Verstehen zu 
tun. In einem Mediationsverfahren ist es unumgänglich, feste Gesprächs-
regeln zu vereinbaren. Die andere Partei ausreden lassen ist ein wichtiger 
Punkt in der Mediation. Genaue Gesprächsregeln legen die Parteien selbst 
fest. Nur sie kennen ihre ureigensten Bedürfnisse und wissen oft am bes-
ten, welche Regeln zum Erfolg führen oder welche die Erfolgsaussichten 
vermindern. Eine Regel gilt jedoch immer: Der Mediator muss im allseiti-
gen Interesse auf die Einhaltung der vereinbarten Regeln bestehen. 

Die Rolle des Mediators wird oft missverstanden. Er entscheidet im Medi-
ationsverfahren nicht über „falsch“ und “richtig“; er verfügt über keine Ent-
scheidungskompetenz bei der Lösungsfindung. Ein wesentlicher Grundsatz 
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in der Mediation ist die Allparteilichkeit und Neutralität des Mediators. 
Allparteilichkeit  bedeutet im Fall einer Mediation weit mehr als reine 
Neutralität. Sie meint vielmehr, dass der Mediator jeder Partei vorbehalt-
los und uneingeschränkt zuhört, sich gleichermaßen um beide Parteien 
bemüht und keine in irgendeiner Weise bevorzugt. 

Der Mediator dient als Vermittler oder Katalysator zwischen den Konflikt-
parteien. Er schließt mit den Parteien einen  Vertrag, in dem die Regeln 
bezüglich des Mediationsverfahrens vereinbart werden. Ein wichtiger 
Punkt darin ist, und er unterstreicht damit die Vertraulichkeit des Ver-
fahrens, dass der Mediator im Falle eines späteren Gerichts-verfahrens 
nicht als Zeuge benannt werden darf. Damit soll eine 
Chancengleichheit beider Parteien gewährleistest werden. In der Medi-
ation gewonnene Informationen sind z. B. nach einem möglichen Schei-
tern des Verfahrens bei einem späteren Gerichtsverfahren nicht einseitig 
verwendbar.  
 
Der Mediator übt hauptsächlich die Funktion eines Dolmetschers aus, 
denn die menschliche Kommunikation ist geprägt durch eine subjek-
tive Wahrnehmung. Ursächlich dafür ist der sogenannte Konstruktivis-
mus, der uns die Wirklichkeit nicht so sehen lässt, wie sie an sich ist. 
Sie ist für uns so, wie wir sie sehen möchten. Eine objektive Sichtwei-
se der Wirklichkeit ist einem Menschen schlichtweg unmöglich, denn 
die Wahrnehmung ist grundsätzlich geprägt von Geschlecht, Alter,  
Herkunft, Bildung und Kulturkreis. In der Mediation geht es also 
nicht um die Wahrheit, sondern um die Koordination verschiedener  



Wahrheiten.“ Mediatoren sind speziell für Konfliktlösungen ausgebildet 
und in nahezu allen Konfliktbereichen der Gesellschaft tätig. 

Sie unterteilen ihre Arbeitsbereiche z. B. in Familien-, Berufs-, Verwal-
tungs-, Wirtschafts- sowie Umweltmediation und den Täter-Opfer-Aus-
gleich. Mediation ist immer dann sinnvoll, wenn die Parteien an einer 
gemeinsamen Zukunft interessiert sind und eine einvernehmliche Lö-
sung anstreben. Das Ziel ist ein zukünftiges Miteinander der Medianten, 
eine Win-Win-Lösung mit großer Nachhaltigkeit für die Parteien. Wie 
diese Lösung aussieht und in welcher Form sie dokumentiert wird, das 
entscheiden die Medianten selbst. Einer schriftlichen Vereinbarung ist 
dabei der Vorzug zu geben.  In nichtjuristischen Fällen kann sie als bin-
dend vereinbart gelten, in juristischen Fragen ist sie ein Entwurf, der 
durch die Rechtsbeistände der Konfliktparteien ggf. überprüft und an-
gepasst werden muss. Bei Bedarf wird diese Vereinbarung nach Been-
digung der Mediation regelmäßig durch die Parteien überprüft und ggf. 
überarbeitet. 
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 Die Phasen eines 
Mediationsverfahrens

Die Mediation ist ein sehr strukturiertes Verfahren, das normalerweise in 
fünf bis sieben Phasen abläuft. In der Literatur lassen sich auch Beispiele 
für Mediationen mit drei oder vier Phasen finden. Wichtig ist weniger die 
Anzahl der Phasen, als deren Inhalte.

Phase 0 (Vorphase oder Pre-Mediation) regelt die organisatorischen Vor-
gaben und Aspekte. Sie klärt die Rahmenbedingungen wie etwa den Auf-
traggeber der Mediation und die Frage, ob weitere Personen wie Sachver-
ständige, Juristen etc. zu den Gesprächen hinzugezogen werden müssen. 
Hierher gehört auch eine Erläuterung des Mediationsverfahrens durch 
den Mediator sowie die Sichtung einer Muster-Mediationsvereinbarung 
und der Verschwiegenheitsklauseln. 

In Phase 1 stehen der angestrebte Nutzen für die Medianten und der Ab-
schluss eines individuellen Mediationsvertrages im Vordergrund - und 
damit die klare Feststellung eines Arbeitsauftrages für den Mediator, der 
vertraglich in der Mediationsvereinbarung festgehalten wird. Es geht 
hierbei um das Innenverhältnis der Medianten zueinander, ihr Verhältnis 
zum Mediator und die Regeln für den Ablauf des Mediationsverfahrens. 
Die Phase 1 dient damit als Orientierungsstufe für die Medianten, ohne 
dabei schon in die Konfliktbearbeitung einzusteigen. 

In Phase 2 sammeln die Medianten für sie wichtige Themen und struk-
turieren sie gemeinsam mit dem Mediator. Es ist sehr wichtig, dass die 
Parteien folgendes erkennen: Ihr  Gegenüber spricht von für ihn wichti-
gen Dingen und deshalb benötigen  diese Themen Raum zu Bearbeitung. 
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Phase 2 endet mit einem unterschriebenen Mediations-vertrag oder, im 
schlimmsten Falle,  mit dem Scheitern der Mediation.

Phase 3 ist der emotionalste Teil und für den Mediator der schwierigste: 
Jetzt muss er versuchen, aus den Positionen die eigentlichen Interessen, 
Wünsche und Anliegen der Medianten zu erfahren. Man könnte diese 
Phase mit der Überschrift „Was steckt dahinter?“ versehen. 

Mit Phase 4 geht die Mediation in die Zielgerade. Gekennzeichnet ist 
diese Phase durch die Suche nach Optionen und möglichen Lösungen. 
Es geht darum,  das Bewusstsein der Medianten für neue Perspektiven 
und einen erweiterten Handlungsrahmen zu öffnen. Noch erfolgt keine 
Bewertung der Lösungsoptionen; die Sammlung von Möglichkeiten z. B. 
durch Brainstroming steht im Zentrum. Hier steht im Vordergrund, was 
die Parteien für sich als fair betrachten. 

Die letzte und entscheidende Phase 5 beschäftigt sich mit dem Verhan-
deln und Erarbeiten tragfähiger Lösungen für die in Phase 2 gesammel-
ten Themen. Jetzt wird das Ergebnis einer Vereinbarung fixiert.
Gelegentlich wird mit Phase 6 (Post-Mediation) die Möglichkeit geschaf-
fen, die Umsetzung der Vereinbarungen zu überprüfen und sie ggf. an 
neue Gegebenheiten anzupassen.

Die Mediation ist ein sehr strukturiertes Verfahren zur Konfliktlösung. 
Der klare Aufbau des Verfahrens hilft den Parteien und dem Mediator bei 
der verantwortungsvollen Bearbeitung der Probleme.
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Die Vorteile des  
Mediationsverfahrens gegenüber 
einem Gerichtsverfahren

Wir leben in einem „verrechtlichten“ Staat, der einerseits die Bevölke-
rung vor staatlicher, institutioneller oder zwischenmenschlicher Willkür 
schützt, andererseits durch sein unübersichtliches Rechtssystem Ängste 
bei den Menschen schürt. Die einen scheuen das Risiko eines Rechts-
streites und fühlen sich, in einen solchen hineingezogen, allein gelassen. 
Viele aber nutzen die Justiz zur Klärung selbst der kleinsten Probleme: 
Man hat ja  eine Rechtsschutzversicherung. Die Folge sind hoffnungslos 
überlastete Gerichte.

Die Unterschiede zwischen Mediation und gerichtlicher Auseinander-
setzung sind erheblich. Das beginnt schon beim Ort der Durchführung: 
Gerichtsverfahren finden im staatlichen, Mediationen im nichtstaatli-
chen Bereich statt. Juristen versuchen im Gerichtsverfahren Fehler in der 
Argumentationskette der Gegenparteien zu entdecken und zum Vorteil 
ihrer Mandanten zu nutzen. Sie stehen im Wettbewerb miteinander, um 
den anscheinend neutralen Dritten, den Richter, von ihrem Standpunkt 
zu überzeugen. Immer haben sie das Ziel vor Augen,  ein für ihren Man-
danten positives Urteil zu erhalten. Anwälte reduzieren den Sachverhalt 
auf das Gerichtsverwertbare und suchen nach einer Anspruchsgrundlage 
für ihren Mandanten. Sie schaffen damit eine völlig neue, eine juristi-
sche Wirklichkeit. Das juristische Denken beruht unter anderem darauf, 
dass Konflikte durch Urteile gelöst werden können. In der Regel verlas-
sen aber beide Parteien einen Prozess unzufrieden. Sie haben zwar ein 
Urteil bekommen, doch die eine Seite fühlt sich meist zu Unrecht verur-
teilt und sinnt auf Rache. Dem vermeintlichen Gewinner aber geht das 
Urteil oft nicht weit genug. 



Eine gemeinsame Zukunft der beiden Parteien gibt es in den wenigsten 
Fällen.  Das Problem ist: Ein Gerichtsverfahren ist rückwärtsgerichtet, 
blickt in die Vergangenheit. Es versucht vornehmlich die Frage zu klä-
ren: Wer bekommt Recht? Das zu entscheiden ist für die Juristen, sowohl 
für Anwälte als auch für Richter, eine oftmals schwierige Aufgabe. Denn 
sie waren bei dem eigentlichen Ereignis, über das sie jetzt verhandeln, 
nicht persönlich dabei. Gerechte Urteile setzen aber zuerst einmal eine 
eindeutige Beweislage voraus. Ist man jedoch im Recht, hat aber keine 
Beweise dafür, verliert man den Prozess. 

Bedürfnisse und Wünsche der „Streithähne“ stehen im gerichtlichen 
Verfahren klar hinter den juristischen, gerichtsverwertbaren Positionen 
der Parteien zurück. Die Mediation dagegen ist vorwärtsgerichtet, also 
zukunftsorientiert und auf die wirklichen Interessen der Konfliktpar-
teien zentriert. Sie versucht, eine Erfüllung der hinter den widerstrei-
tenden Positionen stehenden Wünsche und Interessen herbei zu führen 
und Chancen für ein zukünftiges Miteinander zu eröffnen. Der Mediator  
unterstützt die Medianten kreativ in diesem Einigungsprozess. Die Medi-
ation zielt somit auf den gegenseitigen Nutzen ab und vermeidet allsei-
tigen Schaden oder die Vernichtung einer Partei. 

Eine Mediation sucht nach einer Konsenslösung in einer freiwilligen 
und selbstbestimmten Form. Den Ausgang der Mediation entscheiden 
die Parteien selbst in einer sehr dynamischen Art und Weise. Am Ende 
einer erfolgreichen Mediation steht keine Entscheidung eines Dritten, 
also kein Urteil. Es geht um eine gemeinsam erarbeitete Lösung ohne 

Mediation



Gesichtsverlust für eine Partei, um eine Einigung, die oftmals zu intakten 
oder sogar verbesserten Geschäfts-, Familien- oder Nachbarschaftsbe-
ziehungen führt. 

Ein weiterer Vorteil der Mediation sind die im Vergleich zu einem ge-
richtlichen Verfahren geringeren Kosten. Rechtsanwalts-, Gerichts- und 
Sachverständigenkosten zur Beweis- und Materialbeschaffung sind oft 
im Vorwege einer prozessualen Auseinandersetzung nicht abzuschätzen 
und oftmals sogar vor Prozessbeginn zu entrichten (Prozesskostenvor-
schuss, Gutachten etc.). Als Kostenfaktor schlägt auch der Zeitvorteil zu 
Buche: Ein Gerichtsverfahren dauert meist mehrere Monate bis Jahre, 
eine Mediation einige Tage bis wenige Wochen. Selbst wenn ein gericht-
liches Verfahren für die Dauer einer Mediation unter- oder abgebrochen 
wird, ist diese Form der Streitbeilegung günstiger (im Sinne von preis-
werter) als ein bis zum bitteren Ende durchgeführtes Gerichtsverfahren. 

Im Gegensatz zur Kostenfestsetzung bei einem Gerichtsverfahren, die 
abhängig vom Streitwert ermittelt wird, sind die Kosten für eine 
Mediation frei mit dem Mediator verhandelbar. In Bayern werden die 
Verfahren der Mediation in Familienstreitigkeiten sogar staatlich sub-
ventioniert. Auch die Aufteilung der Kosten zwischen den Konfliktpartei-
en ist Verhandlungssache. Unter bestimmten Voraussetzungen können 
über das Beratungshilfegesetz (§§ 1 ff. BerHG) finanzielle Beihilfen be-
antragt werden. 
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Die förmlichen Verfahrenszwänge des Gerichtsverfahrens führen zu  
einer hohen psychischen Belastung (Anspannung) für die Konflikt- 
parteien. Alpträume, Verlustängste und ein Gefühl der Hilflosigkeit 
schleichen sich ein und enden im schlimmsten Falle in der (finanziel-
len) Zerstörung einer oder beider Parteien. In der Mediation lassen sich 
die Spannungen im günstigsten Falle in ziel-, nämlich lösungsgerichte-
te Energie umwandeln. Im Gerichtsverfahren werden die eigentlichen  
Interessen der Konfliktparteien regelmäßig zur Nebensache. In der Me-
diation sind sie die Hauptsache (s. Phase 3 und Phase 4 der Mediation).

Rund 80% der Mediationen enden mit einer zufriedenstellenden Ver-
einbarung zwischen den Konfliktparteien. Auch unsere Gerichte ha-
ben diese Form der Konfliktbeilegung schätzen gelernt. Gerade in den 
Bereichen Familien-, Nachbarschafts- und Wirtschaftsrecht bietet die  
Mediation den Konfliktparteien große Vorteile.

Mediation
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Warum ist eine Mediation bei 
Konflikten eine besonders 
interessante Form zur Streit-
beilegung?

Der Streit zwischen Nachbarn baut sich in der Regel über Jahre hinweg 
langsam auf. Die Gründe für diese Konflikte sind meist banal und entwi-
ckeln sich aus Geringfügigkeiten mit geringen Streitwerten. Sie werden 
aber zu lange nicht ausgesprochen und bauen sich so zu einem großen 
Konfliktpotential mit hohem Leidensdruck auf. 

Oftmals handelt es sich um wiederkehrende Konflikte, bei denen jedoch 
die Rollen zwischen späterem Kläger und Beklagtem häufig wechseln. 
Der offene Streit entzündet sich schließlich an Kleinigkeiten, läuft auf-
grund des lange unterdrückten Grolls nun aus dem Ruder. Jedes Gerichts-
verfahren heizt die Situation weiter an, die Lebensqualität der Konflikt-
parteien sinkt und die Prozesskosten steigen. Hat man ein Streitthema 
mit Hilfe des Gerichtes „abgearbeitet“, wird der Konflikt ganz einfach 
auf einen anderen Bereich übertragen. Die Spannungen werden uner-
träglich. Juristen  sind von solchen Streitigkeiten auf Grund der geringen 
Gebühren und der oft unverhältnismäßig langen Mandantengespräche 
wenig begeistert. Schiedsmänner und -frauen sollen anstelle der Gerich-
te versuchen, die Streitigkeiten zu schlichten. 

Es dürfte deutlich geworden sein: Die Mediation bietet mit ihrem gere-
gelten Ablauf in verschiedenen Phasen ein sehr präzises Instrument zur 
Konfliktlösung. Durch die neutrale Führung eines Mediators werden im 
Laufe der Gespräche die Ursachen des Konfliktes gemeinsam herausge-
arbeitet und einvernehmliche Lösungen gefunden. Das  Ziel: Beide Kon-
fliktparteien gewinnen , nämlich eine friedliche, entspannte Zukunft Tür 
an Tür.
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Wie können wir Ihnen helfen?

Bei der re-natur GmbH arbeiten Fachleute aus den unterschiedlichsten 
Bereichen. Die Kernkompetenzen sind die Dachbegrünung und alles 
rund um das Thema Wasser im Garten. Damit ist Ihnen die fachliche  
Unterstützung bei Ihren Projekten gewiss. Sollten Sie als privater Bau-
herr einmal in einen Konflikt mit Ihrem Galabau-Unternehmen oder 
Dachdecker kommen, helfen wir Ihnen gerne bei der Lösung. Mit dem 
bewährten System der Mediation.

Dipl. Ing. (FH) Jörg Baumhauer, einer der beiden re-natur Geschäfts-
führer, hat seine Ausbildung zum zertifizierten Mediator an der Fern-
universität Hagen im rechtswissenschaftlichen Institut absolviert. Sein 
Schwerpunktgebiet als Mediator sind die Bau- und Planungsmediation 
sowie Wirtschaftsmediation in Klein- und Mittelstandsbetrieben.

Anfragen zur Mediation richten Sie bitte per E-Mail an
info@re-natur.de     
Betreff: Mediation

oder per Post an die 

re-natur GmbH
Stichwort Mediation
Charles Ross Weg 24
24601 Ruhwinkel


